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Vor Ort am Tag der Deutschen Einheit:  
Mit dem neuen GdP-Sprinter im Betreuungseinsatz

Thomas Mohr

Stuttgart:  Erstmalig war unser GdP-Be-
treuerteam mit dem neuen GdP-Sprin-

ter der GdP-Bezirksgruppe PP Mannheim 
am Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart. 
Anlässlich einer Demonstration waren dort 
mehrere Einheiten der Polizei Baden-Würt-
temberg eingesetzt. 

Schon Tage zuvor haben unsere ehren-
amtlichen Helfer, darunter Dawid Wolny 
(GdP-BzGr PP Mannheim) für die Einsatz-
kräfte eigekauft. In einer Blitzaktion wur-
den 500 GdP-Thermobecher bestellt. Gerade 
bei Einsätzen hat sich das beliebte GdP-Pro-
dukt bewährt und ist dauerhaft wiederver-
wendbar für heiße und kalte Getränke. Um 
8 Uhr am Feiertag verließ der vollgeladene 
GdP-Sprinter dann Mannheim in Richtung 
Stuttgart. 

Der Bezirksleiter unseres Kooperati-
onspartner Rettinger und Kollegen Mann-
heim, Herr Markus Mazur, war an diesem Tag 
zusammen mit dem Bezirksgruppenvorsit-
zenden Thomas Mohr das „Fahrzeug-Team“. 

Pünktlich um 10 Uhr wurde unser GdP-
Kollege und Bezirksgruppenvorsitzender 
vom PP Einsatz, Uli Müller, beim Stuttgar-
ter Polizeipräsidium aufgenommen. Dann 
ging es weiter in Richtung Meldeort der Ein-
satzkräfte.

Dort erwarteten 
uns dann die Mitglie-
der vom Geschäfts-
führenden Landes-
vorstand, Andreas 
Heck, Gundram Lott-
mann und Carsten 
Beck. Der GdP-Sprin-
ter wurde gut sicht-
bar geparkt, die GdP-
Flagge gehisst und 
die Verpflegungssta-
tion aufgebaut.

Kaum haben wir 
uns positioniert, ka-
men schon die ersten 
Einsatzkräfte an un-
seren GdP-Sprinter. Bevor jeder unsere mit-
gebrachten „Versorgungsgüter“ in Empfang 
nehmen konnte, musste man sich zuvor an der 
mobilen Desinfektionsstation „dekontaminie-
ren“. Über drei Stunden konnten wir mehrere 
Einsatzzüge versorgen und nebenbei gute Ge-
spräche führen.

Auch das Stuttgarter Führungs- und La-
gezentrum wurde von uns mitversorgt.

Was den Einsatz-
kräften Sorge berei-
tet, ist die Zunahme 
der Respektlosigkeit, 
aber auch die dauern-
den Vorwürfe, denen 
sie ausgesetzt sind. 
Auch die Erhöhung 
der Erschwerniszu-
lage war ein Thema. 
Hier wollen wir eine 
Erhöhung von min-
destens 5 Euro für 
Einsatzkräfte der ste-
henden Einheiten wie 
auch für den Schicht-
dienst von Schutzpoli-
zei, Kripo und Verwal-
tung. Da wollen wir 
niemanden ausgren-
zen oder bevorzugen. 

Diese LoD-Erhö-
hung sollen die be-
kommen, die auch 

die Lageorientierten Dienste machen.   
Die Einsatzkräfte begrüßten die Betreu-
ungsaktion und freuten sich, dass die GdP 
am Feiertag für sie vor Ort war. Unser GdP-
Sprinter hat seinen ersten „Einsatz“ gut be-
wältigt und man wird ihn nun öfters sehen 
nach unserem Motto: „Mitten drin, statt nur 
dabei!“ 

Genau so…  I

Baden- 
Württemberg

Einsatzkräfte am Stand der GdP Markus Mazur, Andreas Heck, Uli Müller, Gundram Lottmann, Carsten Beck und  

Thomas Mohr (v. l. n. r.)

Betreuungsfahrzeug der GdP BW
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Anlassbeurteilung bei 
Wahrnehmung anderer Aufgaben?

Gundram Lottmann

Wann besteht ein Erfordernis einer An-

lassbeurteilung in einem Regelbeur-

teilungssystem? Diese Frage beantworte-

te der 2. Senat des Bundesverwaltungsge-

richts in Leipzig, Az.: 2 C 1/18 vom 9. Mai 

2019, wie folgt:

Leitsätze

1.

Es liegt – bei Einhaltung der verfassungs- 

und einfachrechtlichen Vorgaben – im 

grundsätzlich weiten Organisationser-

messen des Dienstherrn, wie er das Beur-

teilungssystem für seine Beamten regelt. 

Ein Beurteilungssystem, das auf im Drei-

Jahres-Rhythmus zu erstellenden Regel-

beurteilungen beruht, ist grundsätzlich 

nicht zu beanstanden. Bei der Frage, ob 

wegen einer Veränderung im Tätigkeits-

bereich des Beamten eine Anlassbeurtei-

lung zu erstellen ist, ist darauf zu achten, 

dass dadurch die Organisationsgrund-

entscheidung des Dienstherrn für ein 

Regelbeurteilungssystem nicht entwer-

tet wird.

2.

Eine dienstliche (Regel-)Beurteilung kann 

ihre für eine Auswahlentscheidung er-

forderliche hinreichende Aktualität ver-

lieren, wenn der Beamte nach dem Be-

urteilungsstichtag der letzten Regelbe-

urteilung während eines erheblichen 

Zeitraums wesentlich andere Aufgaben 

wahrgenommen hat.

3.

Ein erheblicher Zeitraum im vorstehen-

den Sinne liegt vor, wenn bei einem drei-

jährigen Regelbeurteilungszeitraum die 

anderen Aufgaben während des (deut-

lich) überwiegenden Teils (zu zwei Drit-

teln) des Beurteilungszeitraums wahr-

genommen wurden, also zwei Jahre 

lang. 

Bei einem zweijährigen Regelbeurtei-

lungszeitraum fehlt es an einem – eine 

Anlassbeurteilung erforderlich machen-

den – erheblichen Zeitraum.

4.

Wesentlich andere Aufgaben im vor-

stehenden Sinne liegen vor, wenn der 

Beamte in seinem veränderten Tätig-

keitsbereich Aufgaben wahrnimmt, die 

einem anderen (höherwertigen oder ei-

ner anderen Laufbahn zugehörigen) Sta-

tusamt zuzuordnen sind. Bei sog. gebün-

delten Dienstposten ist dies nur der Fall, 

wenn dieser nicht auch derjenigen Be-

soldungsgruppe zuzuordnen ist, der die 

bisherigen Aufgaben des Beamten ent-

sprachen.

5.

Muss für einen Beamten wegen einer ver-

änderten Aufgabenwahrnehmung eine 

Anlassbeurteilung erstellt werden, hat 

dies nicht zwangsläufig zur Folge, dass 

allein deswegen auch für alle Mitbewer-

ber, bei denen keine solche Tätigkeitsän-

derung eingetreten ist, ebenfalls Anlass-

beurteilungen zu erstellen sind. Auch 

größere Zeitdifferenzen zwischen ei-

ner Regel- und einer Anlassbeurteilung 

sind hinzunehmen, solange ein Qualifi-

kationsvergleich auf der Grundlage die-

ser Beurteilungen ohne ins Gewicht fal-

lende Benachteiligung eines Bewerbers 

nach Bestenauslesegrundsätzen mög-

lich bleibt.

Sachverhalt:

In dem Verfahren ging es um eine Polizei-

vollzugsbeamtin aus NRW. Am 5. Septem-

ber 2011 erhielt sie eine Regelbeurteilung 

für den Beurteilungszeitraum 6. August 

2009 bis 30. Juni 2011. Während dieses Zeit-

raums und danach noch bis August 2011 

nahm sie einen mit A 9 bis A 11 bewerteten 

(sog. gebündelten) Dienstposten im Wach- 

und Wechseldienst einer Kreispolizeibe-

hörde wahr. 

Im September 2011 wurde sie zum Lan-

desamt für Ausbildung, Fortbildung und 

Personalangelegenheiten der Polizei Nord-

rhein-Westfalen (LAFP) versetzt und fortan 

als Lehrende in der polizeipraktischen Aus- 

und Fortbildung auf einem ebenfalls mit A 9 

bis A 11 bewerteten („gebündelten“) Dienst-

posten eingesetzt. 

Vom 23. Oktober bis 16. November 2012 

wurde sie zur Praxisfortbildung an ein Po-

lizeipräsidium abgeordnet. 

Im November 2012 beantragte sie die 

Erstellung einer Anlassbeurteilung, weil 

sie nunmehr mit ihrer Verwendung als 

Lehrende eine wesentlich andere Tätig-

keit ausübe als zuvor. Der Antrag ist abge-

lehnt worden.

Das Bundesverwaltungsgericht ent-

schied, dass dies zu Recht erfolgte.

Gundram Lottmann

F
o

to
: G

d
P

 B
W

DP Deutsche Polizei 11/2020 | Baden-Württemberg 3

Was bedeutet das für die Polizei 
in Baden-Württemberg ?

1) Dienstliche Beurteilungen sind nur dann 

geeignete Grundlagen für den Bewerber-

vergleich, wenn sie aktuell und inhalt-

lich aussagekräftig sind. Inhaltlich aus-

sagekräftig sind sie dann, wenn sie die 

dienstliche Tätigkeit im maßgebenden 

Beurteilungszeitraum vollständig erfas-

sen, auf zuverlässige Erkenntnisquellen 

gestützt sind, das Leistungsvermögen 

hinreichend differenziert darstellen so-

wie auf gleichen Bewertungsmaßstäben 

beruhen. 

Die Aktualität dienstlicher Beurteilungen 

bemisst sich nach dem verstrichenen Zeit-

raum zwischen ihrer Erstellung (bzw. dem 

Beurteilungsstichtag) und dem Zeitpunkt der 

Auswahlentscheidung. Bei einem zweijähri-

gen Regelbeurteilungszeitraum, wie es inner-

halb der Polizei in Baden-Württemberg prak-

tiziert wird, ist deshalb nie wegen veränderter 

Aufgaben eine Anlassbeurteilung erforderlich.

2) Für Beamtinnen und Beamte des Nicht-

vollzugsdienstes mit einem dreijährigen 

Beurteilungszeitraum gilt, dass eine An-

lassbeurteilung aufgrund wesentlich ge-

änderter Tätigkeit von mindestens zwei 

Jahren Dauer innerhalb des Regelbeurtei-

lungszeitraums möglich ist.

3) Ebenso modifiziert und entwickelt das 

BVerwG seine Rechtsprechung zur Ak-

t ualisierungsnotwendigkeit von dienst-

lichen Beurteilungen fort: Ein Aktuali-

sierungsbedarf bei einem der Bewerber 

führt nicht zwangsläufig zu einer Aktu-

alisierungspflicht auch für die anderen 

Bewerber. I

Rückblick auf 6 Jahre örtlicher Personalrat und viel 
Lust auf mehr …

Andreas Heck

Am 1. Dezember 2014 um 10 Uhr fand die 

konstituierende Sitzung des neu ge-

wählten Personalrats im Polizeipräsidium 

Offenburg statt und ich saß damals zum ers-

ten Mal in einem solchen Gremium.

Nach über 21 Jahren Einsatzhundert-

schaft, Streifendienst oder auch Abordnun-

gen zum Kriminaldauerdienst hieß es, sich 

mit der neuen Aufgabe zu befassen und 

sich in das Landespersonalvertretungsge-

setz einzulesen. 

Seitdem hat sich vieles in meinem beruf-

lichen Leben geändert. Ich war mit Leib und 

Seele Polizist auf der Straße, aber auch dieses 

neue Aufgabengebiet macht mir sehr viel Spaß. 

Ehrlich gesagt habe ich mir vieles einfa-

cher vorgestellt. Einiges zieht sich wie zähes 

Gummi, einiges wird nicht gehört und trotz-

dem versuche ich immer, das bestmögliche 

herauszuholen. 

Mein größter Respekt gilt den Kollegin-

nen und Kollegen im Streifendienst. Die Ar-

beit wird zunehmend unattraktiver. Keine 

Erhöhung des LOD, keine Anerkennung aus 

Teilen der Bevölkerung, eine Dienstposten-

bewertung, die vielen nicht gerecht wird, 

namhafte Politiker, die ungerechtfertigt alle 

Kolleginnen und Kollegen angreifen, ohne 

nur eine Sekunde darüber nachzudenken, 

was diese Menschen tagtäglich leisten. 

Als Mitglied des örtlichen Personalrates 

übernahm ich auch zunehmend Verantwor-

tung innerhalb unserer Organisation. Hier 

übernahm ich die Bezirksgruppe Offenburg 

und wurde stellv. Landesvorsitzender. 

Was ich immer getrennt habe, waren das 

Amt des Gewerkschafters und des Personal-

rates. 

Mit Joachim Lienert an der Seite war vie-

les leichter umzusetzen. Vernetzungen in-

nerhalb der Kommunalpolitik oder der Lan-

despolitik sowie eine gute Zusammenarbeit 

mit der Polizeiführung waren Grundlage für 

Verbesserungen und Problemlösungen. Die-

se wurden über die Jahre hinweg sukzessi-

ve aufgebaut. 

Die Aufgabe des Personalrats in der letz-

ten Legislaturperiode hat mir sehr viel be-

deutet und mir die Möglichkeit gegeben, 

Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel 

zu sehen. 

Mein Ziel ist es weiterhin, im örtlichen 

Personalrat des Polizeipräsidiums Offen-

burg arbeiten zu können. 

Mich für die Belange unserer Beschäftig-

ten einzusetzen, für Kolleginnen und Kol-

legen einzustehen, Betroffenen zuzuhören, 

auch ab und an Prellbock zu sein und Pro-

blemlösungen so hinzubekommen, dass es 

keine Verlierer gibt.

Dafür stehe ich ein. 

Die Zeit von Dezember 2014 bis heute ver-

ging wie im Fluge, viele Gespräche wurden 

geführt, viele Themen bearbeitet, Probleme 

angesprochen, Baustellen behoben. 

Und trotzdem sind viele Themenfelder 

noch offen und hier gilt es für die Zukunft 

anzupacken, um die Arbeitsbedingungen 

und die Zufriedenheit von euch allen bes-

ser zu machen. 

Ein neues, großes Gremium strebe ich in 

dieser Wahl an: den Hauptpersonalrat der 

Polizei Baden-Württemberg. 

Dort möchte ich mich ebenfalls mit vol-

lem Engagement für uns alle einsetzen. Pro-

bleme in höchster Ebene thematisieren und 

aufzeigen, wo der Schuh an der Basis drückt. 

Nichts schönreden, sondern denen die 

Wahrheiten rüberbringen, die zu weit von 

der täglichen Arbeit auf den Straßen in un-

serem Land entfernt sind. 

Für dich, für uns, für alle! I
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Hans-Jürgen Kirstein

Eine gerechte 

Bewertung für alle 

Gundram Lottmann 

 Immer einen Experten 

 an deiner Seite 

Andreas Heck

Für dich, 

für uns, 

für alle 

Thomas Mohr

Personalrat 

verschaff t dir 

Respekt 

Carsten Beck

Planbare 

Freizeit 

für alle 

Alexander Buhl

Digitalisierung 

voranbringen 

Rolf Kircher

 Faire Arbeits-

 zeiten – der 

 Familie zuliebe 

Norbert Nolle

Am Arbeitsplatz 

durch Wert- 

schätzung 

zufrieden sein 

Karen Seiter

 Menschlich

 bleiben im Umgang

 miteinander

Robert Silbe

 Mitgestalten 

 und Verantwortung  

 übernehmen

Unsere Spitzenkandidatinnen  
und Spitzenkandidaten  
für den Hauptpersonalrat
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Wählen gehen! 
30. November bis 3. Dezember 2020 

Heinz Remke

Zusammen 

schaff en 

wir das 

Armin Roth 

Aktiv sein für alle 

Beschäftigten 

Bernd Czich

 Für einen 

 fairen LOD

Stefanie Reutter

Modern, digital und 

vernetzt – so wollen wir 

arbeiten 

Thomas Bort

Anerkennung 

wirkt 

Wunder 

Unsere Tarif-Kandidatinnen und -Kandidaten für den Hauptpersonalrat

Impressum: Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Baden-Württemberg e.V., Hans-Jürgen Kirstein, Maybachstr. 2, 71735 Eberdingen      ©krabbenpulen.com 2020

Sybille Pilger

Sicherheit und Tarifverträge: 

mein Thema 

Torsten Fröhlich

 Ich setze mich 

 für euch ein

 Mit Herz und  

 Verstand fürs  

 ganze Land  

Hans-Georg Gloiber 

Markus Megerle

 Verantwortung  

 übernehmen und 

 gestalten

Unsere Spitzenkandidatinnen 
und Spitzenkandidaten 
für den Personalrat
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2.TEIL

Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten  
des Polizeipräsidiums Einsatz

Fachgremium BFE der GdP BW 

Problemfaktor Ausrüstung

Obwohl sich die BFE als spezialisierte Zu-
griffseinheit, als Serviceleister für K- und S-
Dienststellen in Lagen mit erhöhtem Gefähr-
dungsgrad längst vollumfänglich etabliert 
hat, warten die Angehörigen dieser Einhei-
ten leider bis heute auf eine entsprechende 
Ausrüstung, die auf ihre Bedürfnisse ausge-
richtet ist. 

Die (taktisch unverständlicherweise) so 
bezeichnete „Sommertragehülle“ der Stan-
dard-Schutzweste, deren Outfit vor rund ei-
nem Jahrzehnt durchaus innovativ war, hat 
generell aufgrund ihrer unzureichenden Ta-
schenanordnung und fehlendem modularen 
Aufbau auch für den regulären polizeilichen 
Außendienst ausgedient. Ein Blick in ande-
re Bundesländer zeigt, wie derartige Außen-
tragehüllen zeitgemäß aussehen können – 
ohne die geforderte Bürgerpolizei-Optik zu 
verlieren. Berlin hat gegenwärtig ein Modell, 
das eine nach den Bedürfnissen der jeweili-
gen OE ausgerichtete Taschenanordnung er-
möglicht. Anders als unsere Hülle, die leider 
nur auf den Streifendienst und nicht auf Ein-
satzeinheiten zugeschnitten ist, können die-
se problemlos auch von deren Festnahme-
einheiten verwendet werden. Erst recht aber 
ist die momentane Hülle Modell BW als völ-
lig ungeeignet für die Aufgabenwahrneh-
mung der BFE zu bewerten. Weiter geht es 
mit der Amok-Zusatzausstattung, die eben-
falls standardmäßig für die gesamte Polizei 
Baden-Württembergs beschafft wurde. Die-
se Ausrüstung mag für Erstkräfte des Poli-
zeieinzeldienstes aufgrund schneller Mög-
lichkeit des Anlegens sinnvoll sein – für die 
Bewältigung von BFE-spezifischen Einsät-
zen ist sie definitiv ungeeignet. Wünschens-
wert wäre hier eine für diese Einheiten an-
gepasste eigene ballistische Ausstattung, 
etwa in Form einer Überziehweste mit mo-
dularem Aufbau. 

Ebenfalls auf dem Stand von 2010 befin-
det sich der ballistische Standard-Helm. Ba-

den-Württemberg und Hessen sind die ge-
genwärtig einzigen Landespolizeien, die 
dieses veraltete Modell noch ihren Kräften 
auf der Straße zumutet. Der Hersteller Ul-
brichts hat sein Sortiment längst mit ver-
besserten Modellen aktualisiert. Woanders 
wurden bereits diese moderneren Varian-
ten beschafft, teilweise – wie in Berlin, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen – mit  
einem leichten neuartigen Schutzvisier. 

In Bayern haben die (dort unter dem Na-
men USK geführten) BFE-Kräfte Kettenhem-
den und Langstöcke erhalten, um bei der 
Konfrontation mit Messertätern bestmög-
lich geschützt zu sein. 

BFE-Kräfte sind zunehmend gerade bei 
Einsätzen außerhalb des Demogeschehens 
mit besonders gewalttätigen und auch be-
waffneten Tätern konfrontiert. Dennoch 
verweigert das Innenministerium dieser 
Einheit bis heute eine auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Ausrüstung. Beschaffungs-
vorschläge und -anregungen seitens der An-
gehörigen und Führungskräfte gingen bis 
dato ins Leere. 

SEK-Unterstützung

Vor dem Hintergrund der zunehmend an Re-
levanz gewinnenden Lebensbedrohlichen 
Einsatzlagen (LebEl) steht unzweifelhaft 
fest, dass die in diesem Kontext erforderli-
che Intervention gegen derartige bewaffne-
te Täter Aufgabe der Spezialeinheiten – hier 
primär des SEK – ist. Jedoch muss auch ein 
SEK-Einschreiten entsprechend durch quali-
fizierte Kräfte abgesichert werden. In vielen 
Bundesländern ist es mittlerweile Standard, 
dass BFEen die sogenannten flankierenden 
Maßnahmen bei SEK-Einsätzen durchfüh-
ren und diese durch die Übernahme der 
Funktionssicherung quasi entlasten. Be-
kanntes Beispiel hierfür ist der Einsatz an-
lässlich der OEZ-Amoklage in München 2016, 
aber auch diverse Bedrohungslagen in ganz 
Deutschland. 

Der tagelange Einsatz bei der Suche nach 
dem Täter von Oppenau hat gezeigt, dass 
eine derartige Zusammenarbeit bzw. Auf-

gabenteilung zwischen SEK und BFE auch 
in Baden-Württemberg funktionieren kann. 
In der Vergangenheit wurden der BFE auch 
bei uns bereits mehrfach solche Aufgaben 
übertragen. Beispielhaft seien in diesem 
Kontext die BAOen „Caracalla“ und „Jum-
bo“, das Festnahmekonzept der BAO „Hüt-
te“ sowie die Fahndungsmaßnahmen nach 
dem Straßburger Anschlag an Weihnachten 
2018 genannt. Dennoch wird eine entspre-
chende Notwendigkeit bis heute nicht offi-
ziell anerkannt. 

Für eine zukünftige derartige Zusam-
menarbeit ist die bereits aufgeführte Be-
schaffung von Ausrüstung zwingend er-
forderlich. Ebenso wäre aus Sicht der GdP 
die Ausstattung mit Mitteldistanzwaffen 
für die BFEen zu prüfen. Auch hier zeigt 
der Blick über die Landesgrenzen, dass be-
nachbarte Bundesländer da schon weiter 
sind: Hessens sechs BFEen führen die G38 
von HK, Bayerns USK die FN-SCAR. Sach-
sens BFE hat sich für die Beschaffung von 
Langwaffen der Fa. Haenel entschieden. 
Die Innenministerien der Länder Berlin 
und Schleswig-Holstein favorisieren ein 
Modell von SIG Sauer auch außerhalb der 
Spezialeinheiten. Bewährte Langwaffen, 
die auf weitere Schussdistanzen eine ef-
fektivere Täterbekämpfung ermöglichen 
als die MP7. Auch an eine Einführung 
einer Medic-Komponente nach dem Vor-
bild der Spezialeinheiten einschließlich 
der entsprechenden Schulungen einzel-
ner Kräfte ist in diesem Zusammenhang 
zu denken.

Hier ist ein Blick in das benachbarte 
Rheinland-Pfalz interessant: Der dortige 
Innenminister Roger Lewentz veranlasste 

– basierend auf den Pariser Erfahrungen 
des Terrors von 2015 – Anfang letzten Jah-
res ein zusätzliches regelmäßiges Training 
der BFEen für eine verbesserte Zusammen-
arbeit mit dem SEK in Bedrohungslagen. 
Nach seinem Willen soll die BFE neben 
den Spezialeinheiten und dem Streifen-
dienst – die naturgemäß stets als erste vor 
Ort sind – die dritte Säule bei der Bekämp-
fung gefährlicher bewaffneter Täter wer-
den. BFE-Kräfte sollen ihren SEK-Kollegen 
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den Rücken frei halten, Räume evakuieren, 

Verletzte retten oder besonders gesicher-

te Kontrollstellen betreiben, so der Wille 

des Mainzer Innenministeriums.  Eine Be-

schaffung von rund 100 Mitteldistanzwaf-

fen vom Typ SIG Sauer MCX wurde eben-

falls für die BFEen in die Wege geleitet. Der 

große Wert, der bei den pfälzischen Nach-

barn auf derartige taktische Konzepte ge-

legt wird, verdeutlichte sich vor allem in 

einer eigens dafür einberufenen Presse-

vorführung: Den anwesenden Medienver-

tretern präsentierte die Bereitschaftspoli-

zei auf dem Gelände in Mainz-Hechtsheim 

die neue Zusammenarbeit BFE/SEK. 

Solche Konzepte wären auch für unser 

Bundesland realisier- und machbar. Eine 

diesbezügliche Beratung und gegebenen-

falls auch Hilfestellung ist im Rahmen der 

Zusammenarbeit der Bereitschaftspolizeien 

in der „Südschiene“ jederzeit möglich und 

aus GdP-Sicht auch Anbetracht der nach wie 

vor existenten Terrorbedrohung dringend 

erforderlich. Zumal in diesem Zusammen-

hang zu bedenken ist, dass beide Länder 

unmittelbar an das benachbarte Frankreich 

grenzen – dem Land, welches bisher wie 

kein anderes in Europa mit blutigem Terror 

schlimmsten Ausmaßes und schwer bewaff-

neten Tätergruppen konfrontiert war. Sollte 

sich je derartige Szenarien in Zukunft auf-

grund der räumlichen Nähe über die Gren-

ze verlagern, müssen beide Landespolizeien 

bestmöglich vorbereitet sein. Weiterhin soll-

te man auch die in Deutschland stattfinden-

de Fußballeuropameisterschaft 2024 in die-

sem Zusammenhang auf dem Schirm haben.

Thema Erschwerniszulage

Einige Bundesländer haben erkannt, dass 

ihre BFEen oft gefährliche Arbeit an der 

Schwelle der Spezialeinheiten leisten. Dem 

wurde Rechnung getragen mit der Einfüh-

rung einer Erschwerniszulage auch für 

BFE-Angehörige, in landesunterschiedli-

chen Höhen. Die Bundespolizei zahlt ih-

ren BFEen eine solche Zulage. Auch bei 

kleineren Landespolizeien wie Hamburg 

und Sachsen bekommen die Mitarbeiter je 

rund 150 Euro monatlich. Eine solche Zula-

ge wird vom IM für unsere Festnahmeein-

heiten – abgelehnt. Und das, obwohl bei-

spielsweise die Sicherungsgruppe der Jus-

tiz in Baden-Württemberg bei ähnlicher 

Erschwernis in der Dienstverrichtung be-

reits eine Zulage von monatlich 150 Euro er-

hält – die sogar auf 300 Euro erhöht wer-

den soll. Diesen Umstand bewertet die GdP 

als ungerecht, er gehört dringend auf den 

Prüfstand. 

Zusammenfassend bittet die 
GdP um Prüfung der folgenden 
Verbesserungsoptionen:

1.  Verbesserung der Ausstattung bzw. Be-

schaffung eines ballistischen Schutzkon-

zeptes, das auf die BFE zugeschnitten und 

in Zusammenarbeit mit dieser beschafft 

wird. 

2.  Prüfung der Ausrüstung der BFEen mit 

Mitteldistanzwaffen, um bei LebL-La-

gen erhöhte Handlungssicherheit zu er-

reichen.

3.  Prüfung und ggf. Neujustierung der Op-

tionen als Funktionssicherung für SEK-

Einsätze

4.  Einführung einer Erschwerniszulage für 

alle BFEen des Landes Baden-Württem-

berg

Die Beamtinnen und Beamten der BFEen 

leisten einen wertvollen Dienst unter viel-

fach belastenden Einsatzbedingungen – 

bei polizeilichen Großlagen von G20 bis zur 

Bundesliga ebenso wie auf dem Gebiet von 

Razzien und Zugriffen. Sie sind überdurch-

schnittlich körperlich sowie psychisch be-

lastbar und zeichnen sich durch eine hohe 

Fitness aus – nicht umsonst wechseln vie-

le ihrer Angehörigen später zu den Spezial-

einheiten. Die jungen Männer und Frauen 

dieser Einheiten dürfen mit Recht erwarten, 

dass sich die Führung und hier insbesonde-

re das Innenministerium verstärkt um ihre 

Belange kümmert. „Denn sie bringen ihren 

Körper, ihre Gesundheit und sogar ihr Le-

ben zum Einsatz.“ (Zitat Landesinnenminis-

ter Thomas Strobl)  I

USK-Beamter aus Nürnberg mit der Mitteldistanzwaffe 

FN-SCAR, im vergangenen Jahr beschafft. Man beachte 

auch den modernen ballistischen First-Responder-Helm.
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AUS DEN KREIS- UND BEZIRKSGRUPPEN

Motorradausfahrt der GdP Zolleralbkreis

Peter Heinzelmann

Seit Jahren führt die GdP aus dem Zollern-
albkreis eine mehrtägige Motorradausfahrt 
durch. 

Coronabedingt musste die Ausfahrt vom 
Juni nach Schabs/Südtirol verschoben wer-
den, konnte nun aber im Herbst vom 17.–20. 
September 2020 durchgeführt werden. Die 
Ausfahrt wurde in drei Gruppen, mit kur-
zem Abstand, durchgeführt. Auch in den Ta-
gesausfahrten wurden die Gruppen von den 
Tourguides Rainer Daiker, Gerd Sämann und 
Peter Heinzelmann angeführt und gut geleitet. 

Das Wetter war super, die Unterkunft im Ho-
tel „Am Brunnen“ in Schabs gut und günstig. 
Glücklicherweise gab es keinerlei Zwischenfäl-
le. Alle Teilnehmer hatten Spaß an den Aus-
fahrten und den gemütlichen Abenden. Da-
nach kamen alle wieder gesund und munter 

nach Hause. Schon in Schabs wurde angeregt 
die Tour im nächsten Jahr (voraussichtlich Juli 
2021) an denselben Ort zu führen. Dann hof-

fentlich wieder mit der „normalen“ Teilneh-
meranzahl von über 40 Personen/Kollegen. 
Bitte bleibt bis da hin alle gesund.

Teilnehmer der diesjährigen Ausfahrt
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AUS DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE

Neue Mitarbeiterin in der  
Geschäftsstelle Baden-Württemberg

Kathrin Schramm

Seit dem 15. Juli 2020 arbeitet Frau Chris-
tina Schreck an der Seite von Frau Nicole 
Hoffmann in der Geschäftsstelle der GdP 
Baden-Württemberg in der Mitgliederab-
teilung.

Beide freuen sich über Anträge neuer Mit-
glieder, aber auch wenn es um Änderun-
gen geht, wie persönliche Daten, Heirat, El-
ternzeit oder Eintritt in Ruhestand, stehen 
beide gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Falls Sie mal Ihre Zugangsdaten für un-
sere Homepage nicht mehr finden, sind Sie 
hier richtig. 

Frau Christina Schreck ist immer  
vormittags unter der Telefonnummer  
(07042) 879209 und per E-Mail unter
Mitgliederabteilung@gdp-bw.de erreichbar.
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Neue Mitarbeiterin in der LGS, Frau Christina Schreck

AUS DER REDAKTION

Redaktionsschluss 

Die Landesredaktion ist unter der E-Mail-Ad-
resse redaktion@gdp-bw.de zu erreichen.

Bitte alle Artikel, die in der Deutschen 
Polizei – Landesjournal BW – sowie in der 
Digit@l veröffentlicht werden sollen, an die-
se E-Mail-Adresse senden. In dringenden 
Fällen erreicht Ihr uns auch unter der Mo-
bilnummer (0173)3005443.

Der Redaktionsschluss für die Dezember-
Ausgabe 2020 des Landesjournals Baden-
Württemberg ist am Freitag, dem 30. Okto-
ber 2020, für die Januar-Ausgabe 2021 ist er 
am Dienstag, dem 01. Dezember 2020.

Nicht rechtzeitig zum Redaktionsschluss 
eingesandte Artikel können von uns leider 
nicht mehr berücksichtigt werden. Zur ein-
facheren Bearbeitung bitten wir um Über-
sendung von unformatierten Texten ohne 
Fotos, diese bitte separat zusenden. 
Andreas Heck,

stellv. Landesvorsitzender,

Landesredakteur

Nähere Informationen auf der Homepage der GdP BW


